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Professor an der Universität Bern,

und Bernhard Rütsche, Fürsprecher

erwähnen sind weiter die 1996 herausgegebenen sog. "Refe­
rence charts", eine Art Lexikon aller Serie A-Urteile. Ver­
schiedene Publikationen des EGMR sind auch über seine
Internet-Adresse resp. über die Homepage des Europarates
zu finden.

Serie A bis Ende 1995:
- Publicationsde la Cour europeennedes Droitsde l'Homme,

Serie A: Arrets et decisions bzw.
Publications of the European Court 0/Human Rights,
Series A: Judgments and Decisions.

Serie B bis Ende 1995:
- Publicationsde la Cour europeennedes Droitsde l'Homme,

Serie B: Memoires, Plaidoiries et Documents bzw.
Publications of the European Court 0/ Human Rights,
Series B: Pleadings, Oral Arguments and Documents.

Einheitliche Sammlung ab 1995:
- Recueil des arrets et decisions bzw.

Reports 0/Judgments and Decisions

Reference charts:
- Judgments 0/ the European Court 0/ Human Rights

1959-95, Reference charts, by Donna Gomien, Council
0/Europe Publishing, Strasbourg 1996

Internet-Adressen:
- EGMR: http://www.dhcour.coe.fr/
- Europarat: http://www.coe.fr/

Die Serie A enthält die Urteile des EGMR der Jahre 1959
bis 1995. Insgesamt 337 der fortlaufend numerierten, grau­
en Hefte sind erschienen. Die einzelnen Hefte enthalten
von einem bis zu mehreren Urteilen. Dabei handelt es sich
in der Regel um die interessierenden Sachurteile, aber auch
um Prozessurteile, wenn eine Beschwerde aus dem Register
der anhängigen Verfahren gestrichen wird. Ein Prozessurteil
kommt dann zustande, wenn sich Beschwerdeführer und
Regierung gütlich einigen oder der Beschwerdeführer an
der Weiterverfolgung des Verfahrens kein Interesse mehr
zeigt.

Die Zitierweisen sind nicht einheitlich. In der Regel wer­
den die Urteile nach den Namen der Parteien, der Heft­
nummer der Serie A und nach Ziffern bzw. Paragraphen
zitiert. Der Gerichtshof schlägt folgende französische bzw.
englische Version vor:

11Cour euro D.H., arret Schuler-Zgraggen.c. Suisse du 24
juin 1993, serie A n° 263, Ziff. X bzw:
Eur. Court HR, Schuler-Zgraggen v. Switzerland judg­
ment 0/24 June 1993, Series A no. 263, Ziff. X. 11

Die Serie A war wie erwähnt bis 1995 von der Serie B der
Publikationen des EGMR begleitet. In der Serie B wurden
die wesentlichen Prozessakten jedes einzelnen Falles
publiziert: der Bericht der Europäischen Kommission für
Menschenrechte, die schriftlichen Stellungnahmen der Par­
teien, das Protokoll der mündlichen Verhandlungen vor
dem Gerichtshof, Briefe und andere Dokumente. Die Serie
B hatte nur eine untergeordnete Bedeutung und wurde
selbst in der internationalen Literatur nicht häufig ver-

Zweck dieses Beitrags
EMRK Entscheidsammlungen
a. Gerichtshof
b. Kommission und Ministerkomitee
c. Jahrbuch der EMRK
Zeitschriften
a. Grundrechtszeitschriften
b. Andere Zeitschriften
Deutsche Übersetzungen der Urteile und Entscheide
Ausgewählte Literatur
a. Kommentare, Handbücher
b. Monografien und Aufsätze
Internet-Adressen zum Menschenrechtsschutz
im Rahmen der UNO
Ausblick: 11. Zusatzprotokoll zur EMRK

Sämtliche Publikationen des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte (EGMR) erscheinen in den Amts­
sprachen Französisch und Englisch im Carl Heymanns Ver­
lag KG, Köln usw. Bis Ende 1995 wurden die Urteile und
die dazugehörigen Dokumente in zwei parallel geführten
Heftserien A und B abgedruckt, seither besteht eine ein­
heitliche Urteilssammlung ("Recueil" bzw. "Reports"). Zu

1. Zweck dieses Beitrags
Für den mit Grundrechten befassten Praktiker gehört die
Arbeit mit der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) immer mehr zum Berufsalltag. Aus diesem Grunde
ist auch vielfach der Rückgriff auf die Strassburger Recht­
sprechungsmaterialien und die einschlägige Literatur nötig.
Der vorliegende Beitrag soll das Auffinden von Texten imo Zusammenhang mit der EMRK erleichtern. Zu diesem
Zweck präsentiert er, unter Mitberücksichtigung der Inter­
net-Adressen, eine Übersicht über die Fundstellen der
Urteile, Berichte und Entscheide der Konventionsorgane
(Ziff. 2-4) sowie eine Literaturauswahl unter Hervorhe­
bung der EMRK-Kommentare (Ziff. 5). Unter Ziff. 6 sind
im Sinne eines Exkurses Internet-Adressen zum Menschen­
rechtsschutz im Rahmen der UNO angegeben. Die darzustel­
lenden Publikationen werden auch nach der institutionellen
Reform aufgrund des 11. Zusatzprotokolles zur EMRK von
<Bedeutung sein (Ziff. 7).
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wendet. Die Veröffentlichung der Prozessakten wurde des­
halb auf Ende 1995 eingestellt (letzter Band ist Nr.104).
An deren Stelle ist die Möglichkeit getreten, die Akten bei
der Kanzlei des Gerichtshofes einzusehen, soweit der Prä­
sident des Gerichtshofs nicht anders verfügt.

In der Neuordnung der Urteilspublikationen des EGMR
auf Beginn 1996 wurde neben der Aufgabe der Serie B die
Serie A auf Jahrgänge, ähnlich wie die amtliche Samm­
lung der Bundesgerichtsentscheide, umgestellt. Die in
diesem sog. recueil bzw. diesen reports erschienenen Text­
stellen können nach Vorschlag des EGMR folgendermassen
zitiert werden:

"Cour euro D. H., artet Fouquet C. France du 31 janvier
1996, Recueil des arrets et decisions 1996-1,Ziff. X bzw.
Eur. Court HR, Fouquet V. France judgement of 31 Ja­
nuary 1996, Reports ofJudgments and Decisions 1996­
I, Ziff. X."

Eine gewisse Bedeutung hat der "erstinstanzliehe" Kom­
missionsbericht, der jedem Verfahren vor dem Gerichtshof
vorausgeht. Da der Gerichtshof nicht selten sein Urteil
anders begründet als die Kommission ihren Bericht, ist es
interessant, die unterschiedlichen Begründungen zu ver­
gleichen und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Ursprünglich
in die Serie B integriert, ist der Gerichtshof wegen deren
übermässigen Verspätung dazu übergegangen, die rechtli­
chen Erwägungen des Kommissionsberichtes in den Heften
der Serie A Nr. 73 und 75 ff. in einem Anhang zum ent­
sprechenden Urteil wiederzugeben. Im "Recueil" bzw. den
"Reports" findet sich dieser Anhang ebenfalls. Selbstver­
ständlich liegen bei blossen Art. 50-Urteilen (spätere Fest­
legung der Entschädigung gemäss Art. 50 EMRK nach
Feststellung der Konventionsverletzung durch den Gerichts­
hof) und bei prozessleitenden Entscheiden des Gerichts­
hofes keine Kommissionsberichte vor.

Ein für mit der EMRK befasste Juristen nützliches
Instrument sind die Reference charts zu den Serie A-Urtei­
len des EGMR, also den Urteilen von 1959-1995. Der von
DONNA GOMIEN bearbeitete Band zählt 302 Seiten und ent­
hält vier Tabellen: Sie gliedern die Urteile nach Alphabet,
nach der Heftnummer der Serie A, nach Ländern sowie
nach Konventionsartikeln. Die Tabellen weisen für jedes
Verfahren nach, welche Artikel durch die Kommission und
den Gerichtshof behandelt und welche als verletzt erachtet
worden sind. Von besonderem Wert ist die alphabetische
Tabelle. In der Literatur ist vielfach nur vom Fall z.B.
"Niemietz" die Rede. Mit Hilfe der alphabetischen Tabelle
kann die FundsteIle sofort herausgefunden werden. Eine
alphabetisch geordnete Fundstellenliste von EGMR-Urtei­
len findet sich im übrigen auch im EMRK-Kommentar von
FROWEINIPEUKERT (vgl. hinten Ziff. 5).

Die Internet-Adresse des EGMR bietet zur Zeit alle Ur­
teile ab Oktober 1996 ini Volltext auf Französisch und Eng­
lisch an. Ebenso besteht Zugang zu einer Liste aller Urteile,
sortiert nach Urteilsnummem. Über die Homepage des Euro­
parates gelangt man über "index" zu allen Internet-Aktivi­
täten des Europarates, u.a. zu allen seinen vertraglichen und
sonstigen juristischen Texten in den beiden Amtssprachen.

b. Kommission und Ministerkomitee
Die Europäische Kommission für Menschenrechte (EKMR)
veröffentlicht eine Auswahl ihrer Entscheide, d.h. Zulässig­
keitsentscheide und Berichte, in den beiden Amtssprachen
durch den Verlag des Europarates (Publishing and Docu­
mentation Service, Council of Europe, Strasbourg). Von
1955-1974 nannte sich die Reihe "Collection ofDecisions"
bzw. "Recueil de decisions" , seitdem heisst sie "Decisions
and Reports" bzw. "Decisions et rapports" (D.R.). Die
Resolutionen des Ministerkomitees sind ebenfalls in den
D.R. abgedruckt. Kommission und Ministerkomitee haben
einen eigenen Internet-Zugang.

Bis 1974:
- Collection ofDecisions and Reports of the European

Commission ofHuman Rights bzw.
Collection des decisions et rapports de la Commission
europeenne des Droits de l'Homme
Hefte Nr. 1-46, grün, A4-Format

Ab 1975:
- Decisions and Reports of the European Commission of

Human Rights, bzw:
Decisions et rapports de la Commission europeenne des
Droits de l'Homme
abgekürzt D.R., Hefte Nr. 1 jf., hellblau, A5-Format

Internet-Adressen:
- Kommission: http://www.dhcommhr.coe.fr/
- Ministerkomitee: http://www.coe.fr/cm

Die Hefte der Kommission sind fortlaufend numeriert und
enthalten jeweils die Rechtsprechung einer Session. Die
Kommission fällt zwei Arten von "Entscheiden", nämlich
zunächst Zulassungsentscheide gemäss Art. 27 EMRK (
("Decisions" bzw. "decisions") und, falls diese positiv aus­
gegangen sind, folgen ihnen im selben Verfahren noch die
Kommissionsberichte ("Reports" bzw. "rapports") über
gütliche Einigungen gemäss Art. 28 Abs. 2 EMRK, über
Löschungen aus dem Register der anhängigen Fälle gemäss
Art. 30 Abs. 2 EMRK oder Berichte gemäss Art. 31 EMRK
über Konventionsverletzungen.

Diejenigen Berichte, die an den Gerichtshof gehen,
werden wie erwähnt im Anhang zu den EGMR-Urteilen
veröffentlicht. Die Berichte gemäss Art. 31 EMRK, welche
nicht innert der Dreimonatsfrist von Art. 32 Abs. 1 EMRK
dem Gerichtshof vorgelegt werden, erscheinen in den D.R.
Ihnen wird die Resolution des für die Feststellung der Kon­
ventionsverletzung zuständigen Ministerkomitees beige­
geben.

Die fortlaufend numerierten Hefte wurden bis und mit
Heft Nr. 75 DR zweisprachig herausgegeben. Mit und ab
Heft Nr. 76 erscheinen die DR in zwei Teilheften A und B.
Das Teilheft A enthält mit ca. nur einem halben Jahr
Verspätung die ausgewählten Entscheide und Berichte der
Kommission in der Originalsprache Englisch oder Franzö­
sisch; im später herauskommenden Teilheft B erscheinen
die entsprechenden Übersetzungen in die andere Amtsspra­
che des Europarates. Durch diese getrennte Erscheinungs-

weise ist die Kommissionspraxis rascher in der Original­
sprache verfügbar.

Ebenfalls in der D.R.-Reihe gibt es für jeweils 20 Hefte,
ähnlich den Reference charts des EGMR, einen zweispra­
chigen Band mit Zusammenfassungen und Tabellen der
Kommissionsentscheide und -berichte ("Summaries and
Indexes" bzw. "Sommaires et index"). Die Entscheide und
Berichte sind darin nach Konventionsartikeln, nach
Beschwerdenummern, nach Alphabet der verfahrensbetei­
ligten Parteien und Staaten sowie nach Verfahrensgegen­
stand geordnet. Bei den einzelnen Konventionsartikeln sind
die Entscheide und Berichte in Form eines kurzen Leit­
satzes "zusammengefasst".o Die Zitierweisen sind auch bezüglich der Entscheidun­
gen der Kommission unterschiedlich. In den "Summaries"
wird bei den Leitsätzen folgendermassen zitiert:

"D 10737/84 (Müller et al.lSwi-Sui) 6.12.85, 45/166 bzw.
R 9009/80 (Bozano/Swi-Sui) 9.5.87, 52/5"

D steht für "Decision",R für "Report", dann folgen Beschwer­
denummer, Verfahrensparteien (Staatenkürzel in Englisch
oder Französisch), Datum, Heftnummer und Seitenzahl.

Unter der Internet-Adresse der Kommission sind nur die
veröffentlichten Berichte (Reports bzw. rapports) ab 1997
im Volltext erhältlich. Das Ministerkomitee bietet auf Inter­
net Resolutionen ab 1996 im Volltext an.

c. Jahrbuch der EMRK
Seit 1955 gibt es ein Jahrbuch zur EMRK (Jahrgänge
1955-1957, 1958-1959, seit 1960 jährlich bei: Martinus
Nijhoff Publishers, DordrechtIBostonILondon).

- Annuaire de la Convention europeenne des Droits deC) l'Homme bzw.
Yearbook ofthe European Convention ofHuman Rights.

Das Jahrbuch der EMRK ist wie die anderen Publikationen
des Europarates in den beiden Amtssprachen gefasst. Es
enthält in seiner aktuellen Ausgestaltung 6 Teile. Der erste
Teil ("Allgemeine Informationen") berichtet über Neue­
rungen in den Vertragstexten, den Stand der Ratifikationen,
über die Abgabe von Vorbehalten und Erklärungen und die
Annahme von Fakultativklauseln; zudem bietet er statisti­
sche Angaben über die Zahl der behandelten Beschwerden.
In Teil zwei ("Die Europäische Kommission für Menschen­
rechte") sind neben allgemeinen Informationen ausgewählte
Entscheide der Kommission abgedruckt. Im dritten Teil
("Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte") finden
sich Zusammenfassungen der Gerichtsurteile. Der vierte
Teil enthält die Resolutionen des Ministerkomitees ("Das
Ministerkomitee und die Umsetzung der EMRK"). Unter
Buchstabe A befinden sich die in Anwendung von Art. 32
angenommenen Resolutionen; jene Entscheide also, die

c das Ministerkomitee fällt, wenn eine Angelegenheit nicht
dem Gerichtshof vorgelegt wird. Buchstabe B betrifft die
Resolutionen gemäss Art. 54 (in Verbindung mit Art. 32
Abs. 2 und 3), also die Überwachung des Vollzugs durch
das Komitee; die Resolutionen nach Art. 54 zeigen auf,

welche Massnahmen die betroffenen Staaten getroffen
haben, um eine festgestellte Konventionsverletzung zu
beheben. Der fünfte Teil berichtet in fünf Kapiteln über
eher politische Ereignisse im Rahmen des Europarates
("Andere Aktivitäten des Europarates"), insbesondere über
Beschlüsse des Ministerkomitees und der parlamentari­
schen Versammlung, über die Tätigkeiten der Expertenkom­
missionen sowie über Kolloquien und ähnliche Veranstal­
tungen. Teil sechs befasst sich mit hinsichtlich der EMRK
relevanten Gerichtsentscheidungen von Mitgliedsstaaten
("Entscheidungen der innerstaatlichen Gerichte mit bezug
auf die EMRK"). Das Jahrbuch schliesstjeweils mit einer
Bibliographie zur Konvention.

Im Band 33-A (erschienen 1994) sind die gesammelten
Texte zur Menschenrechtskonvention und vor allem die
geänderten Verfahrensordnungen von Gerichtshof und
Kommission wiedergegeben. Die beiden Verfahrensord­
nungen sind übrigens im Internationalen Kommentar zur
EMRK (vgl. Literaturverzeichnis) auf Deutsch übersetzt
(Materialienband).

3. Zeitschriften
Die amtlichen Entscheidreihen des Europarates besassen
zum Teil den Mangel des verspäteten Erscheinens; auch
werden sie nur in den beiden Amtssprachen des Europa­
rates veröffentlicht. Aus diesem Grund ist die "private"
Publikation und Übersetzung der Urteile und Entscheide
in Zeitschriften von Bedeutung.

a, Grundrechtszeitschriften

Im N.P. Engel Verlag erscheinen folgende Grundrechts­
zeitschriften:

- Revue Universelle des Droits de l'Homme (RUDH),
erscheint seit 1989 und

- Human Rights Law Journal (HRLJ), erscheint seit 1980.
- Europäische Grundrechte-Zeitschrift (EuGRZ, seit 1974).

Die beiden französisch- bzw. englischsprachigen Zeit­
schriften sind ein "Pendant" der bekannten, deutschspra­
chigen EuGRZ. In ihnen sind relativ rasch eine Auswahl
der Originalurteile des Gerichtshofes sowie vereinzelte Ent­
scheide und Berichte der Kommission zugänglich. Da die
Entscheide nicht übersetzt werden müssen, orientieren sie
viel schneller als die EuGRZ.

Eine weitere Zeitschrift über Menschenrechte sind die
im Verlag Sweet & Maxwell, London, erschienenen

- European Human Rights Reports.

In der Schweiz ist diese englische Zeitschrift kaum bekannt.
Sie bringt die neuesten Urteile des Gerichtshofes im eng­
lischen Volltext, in je nach Jahrgang unterschiedlichem
Masse werden auch Berichte und Zulassungsentscheide
der Kommission veröffentlicht. Der besondere Wert dieser
Zeitschrift lag bisher in der raschen Publikation der Urteile
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des Gerichtshofes, was nun durch die Internet-Publikation
etwas aufgewogen wird.

b, Andere Zeitschriften
Neben diesen Grundrechtszeitschriften bestehen etliche
Zeitschriften, die ebenfalls Entscheide zur Menschenrechts­
konvention publizieren, kommentieren und Beiträge von
Autoren über die Konvention veröffentlichen. Im folgenden
sind bloss die wichtigsten genannt und kurz charakterisiert:
- Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB);

bringt in ihrem jeweils vierten und damit letzten Heft ei­
nes jeden Jahrganges EMRK-Entscheide; es werden die
die Schweiz betreffenden Entscheide und Urteile dieses
Jahres in französischer Sprache wiedergegeben.

- Aktuelle Juristische Praxis 1Pratique juridique actuelle
(AJPIPJA);
enthält nebst ausführlichen Besprechungen von Strass­
burger Urteilen regelmässigvollständige Rechtsprechungs­
berichte vom Europäischen Gerichtshoffür Menschen­
rechte (Europäischer Gerichtshoffür Menschenrechte,
Chronik der Rechtsprechung von FRANK SCHÜRMANN:
AJPIPJA 1993 1136jf., 12B2jf., 152Bjf.; AJPIPJA 1994
645jf., B02jf., 1055jf.; AJPIPJA 1995 519jf., 662jf.,
796jf., 1215jf., 1363jf.; AJPIPJA 1996 500jf., 1172jf.;
AJP/PJA 199799 jf., 130Bjf.

- Schweizerische Zeitschrift für intemationales und euro­
päisches Recht (SZIER);
bringt jährlich einen sehr hilfreichen und wertvollen
EMRK-Rechtsprechungsbericht zur bundesgerichtliehen
Praxis: "La pratique suisse relative aux droits de l'homme"
(seit 1992 von GIORGIO MALINVERNI und MICHEL HOTTE­
LIER, vorher von GIORGIO MALINVERNI und LUZIUS WILD­
HABER verfasst};

- Österreichische Juristenzeitung (ÖJZ);
bietet in ihrem Entscheidteil zahlreiche und vor allem
aktuelle"EMRK-Entscheidungen" in deutscher Über­
setzung;

- Newsletter des österreichischen Instituts für Menschen­
rechte (ÖIMR);
bringt als wohl aktuellste EMRK-Zeitschrift Übersichten
und Zusammenfassungen von Zulässigkeitsentscheidungen
und Berichten der Europäischen Kommission für Men­
schenrechte wie auch Urteile des Gerichtshofes. Ausser­
dem berichtet der Newsletter über die EMRK-Judikatur
der österreichischen Höchstgerichte, Neuerscheinungen
von Publikationen, aktuelle Informationen und Veranstal­
tungen aus dem Bereich der Menschenrechte;
Aufder Homepage des ÖIMR (http://www.sbg.ac.at/oiml)
finden sich die Newsletter-Ausgaben seit 199513 sowie
nützliche Links zu Menschenrechtsgerichten (EMRK­
Organe, IGH Den liaag, EuGH, intemationales Kriegs­
verbrechertribunalfür Ex-Jugoslawien u.a.)

- Rivista internazionale dei diritti dell'uomo (Pubblica­
zioni dell'Universitä Cattolica del Sacro Cuore, Milano);
nebst Aufsätzen werden die Urteile des Gerichtshofes in
italienischer Sprache übersetzt wiedergegeben;

- Die Revue trimestrielle des Droits de l'Homme (Editions
Nemesis, Bruxelles);
bespricht insbesondere die nationale und intemationale
Praxis zur EMRK;

- Netherlands Quarterly ofHuman Rights (NQHR, in con­
tinuation ofthe SIM Newsletter);
bringt nebst Artikeln aktuelle Zusammenfassungen u.a.
der Strassburger Rechtsprechung und des UNO-Men­
schenrechtsausschusses.

Schliesslich wird in einer Vielzahl von ausländischen Zeit­
schriften und Jahrbüchern des Völker- und Europarechts
regelmässig über die nationale und internationale Recht-(~~

sprechung zur Menschenrechtskonvention berichtet. Diese
Berichte sind praktisch, weil sie kurz gefasst einen Über­
blick über die umfangreich gewordene jährliche Recht­
sprechung der Konventionsorgane und namentlich des
Gerichtshofes verschaffen.

4. Deutsche Übersetzungen
der Urteile und Entscheide

Die Europäische Grundrechte-Zeitschrift (EuGRZ) und die
Österreichische Juristen-Zeitung (ÖJZ) publizieren zwar
nicht vollständig, aber reichhaltig ausgewählte Rechtspre­
chung der Konventionsorgane in deutscher Übersetzung.
Auch der bereits erwähnte Newsletter des Österreichischen
Instituts für Menschenrechte in Salzburg stellt viele Urteile
des Gerichtshofes in zusammengefasster Form vor. Es ist
erwähnenswert, dass damit viele neuere Urteile zumindest
in gekürzter Form übersetzt vorliegen. In der Praxis zeigt
es sich leider immer wieder, dass im deutschsprachigen"
Raum die Kenntnis der Urteile durch die bekannten Sprach-.,
barrieren (zu) begrenzt bleibt.

Die schweizerische Zeitschrift Die Praxis publiziert ent­
gegen den Erwartungen, die ihre Ankündigung im Unter­
titel weckt, nur ganz selten Urteile des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte. Es handelt sich stets
um Fälle, welche die Schweiz betrafen. Das ist sehr frag­
würdig. Selbstverständlich beschränkt sich die Präjudizien­
wirkung der Urteile des Gerichtshofes nicht auf den beklag­
ten Staat. In entsprechender Weise ist die Praxis des
Bundesgerichtes bei der staatsrechtlichen Beschwerde nicht
bloss für die in einem Verfahren als Parteien betroffenen
Kantone massgebend, sondern gesamtschweizerisch beacht­
lich.

Freilich bleiben etliche Urteile des Gerichtshofes und
der grösste Teil der Kommissionspraxis unübersetzt. Eine
chronologische Urteilssammlung in deutscher Sprache ist
bedauerlicherweise beim Urteil der Serie A Nr. 17 (Neu­
meister) steckengeblieben (Entscheidungen des Europä­
ischen Gerichtshofes für Menschenrechte, Bände 1-3, Köln
usw.: Carl Heymanns Verlag 1970/1972/1976).

Schliesslich hat ANDREAS KLEY·mit Prof. Dr. STEFAN
TRECHSEL und in Zusammenarbeit mit dem österreichi­
sehen Institut für Menschenrechte eine alphabetische Liste

aller vom Gerichtshof entschiedenen Fälle herausgegeben.
Sie lag dem Heft 5/1995 des Newsletter bei. Sie weist bis
Juli 1995 sämtliche deutschen Übersetzungen der Urteile
des Gerichtshofs in deutschsprachigen Zeitschriften nach.

5. Ausgewählte Literatur

a. Kommentare, Handbücher
CCPR-Kommentar, NOWAK MANFRED, Kehl a.Rh. usw.:

N.P. Engel Verlag, 1989; neuere Fassung auf Eng­
lisch: U.N. Covenant on Civil and Political Rights,
CCPR Commentary, Kehl a.Rh. etc: N.P. Engel Ver-
lag, 1993.

Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kom­
mentar, FROWEIN JOCHEN/PEUKERT WOLFGANG,
2. vollständig neubearbeitete Aufl., Kehl a.Rh. usw.:
N.P. Engel Verlag 1996.

Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschen­
rechtskonvention, GOLSONG HERIBERf!KARL WoLFRAM!
MIEHSLER HERBERTIPETZOLD HERBERTIROGGE KER­
STENNoGLER THEO/WILDHABER Luzms, Köln usw:
Carl Heymanns Verlag, Loseblatt, Stand: 3. Liefe­
rung 1995.

La Convention europeenne des droits de l'homme, Com­
mentaire article par article, sous la direction de
L,-E. PETTITI, E. DECAUX, P.-H.lMBERT: Ed. Econo­
mica 1995.

Law of the European Convention on Human Rights, D. J.
HARRIS/M. O'BoYLE/C. WARBRICK: Butterworths,o London etc. 1995.

The European Convention on Human Rights, FRANCIS G.
JACOBS and ROBIN C. A. WHITE: Clarendon Press,
2nd ed., Oxford 1996.

VILLIGER MARK E., Handbuch der Europäischen Men­
schenrechtskonvention (EMRK), Zürich 1993.
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BERGER VINCENT, Jurisprudence de la Cour europeenne des

droits de l'homme, 50me M., Paris: Ed. Sirey, 1996.

BREITENMOSER STEFAN, Der Schutz der Privatsphäre gemäss
Art. 8 EMRK: das Recht auf Achtung des Privat­
und Familienlebens, der Wohnung und des Brief­
verkehrs, Helbing und Lichtenhahn, Basel 1986.

CALLEWAERT JOHAN, La Cour europeenne des Droits de
I'Homme et l'urgence, in: Revue trimestrielle des
Droits de l'Homme 5, N° 19 (1994) 391 ff.
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under the Convention, London: Sweet & Maxwell
1994.
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Droits de l'Homme, Aix-en-Provence/Paris 1989.

DANNEMANN GERHARD, Schadensersatz bei Verletzung der
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usw.: Carl Heymanns Verlag KG 1994.

Digest of Strasbourg case-law relating to the European
Convention on Human Rights, Köln usw.: Carl Hey­
manns Verlag, 1984 ff., gebunden und Loseblatt.

DUK PIETER vANlHoOF GODEFRIDUS VAN, Theory and Prac­
tice of the European Convention on Human Rights,
2nd ed., DeventerlBoston: Kluwer 1990.

DRZEMCZEWSKI ANoREWIMEYER-LADWIG JENS, Grundzüge
des neuen EMRK-Kontrollmechanismus nach dem
am 11. Mai 1994 unterzeichneten Reform-Protokoll
(Nr. 11), EuGRZ 1994317 ff.

FAWCETT JAMES E., The application ofthe European Con­
vention on Human Rights, 2nd Edition, Oxford 1987.

GOMIEN DONNA!HARRIS DAVID/ZWAAK LEO, Law and prac­
tice of the European Convention on Human Rights
and the European Social Charter, Strasbourg: Coun­
eil of Europe 1996.

HAEFLIGER ARTHUR, Die Europäische Menschenrechts­
konvention und die Schweiz, Bern 1993.

HANGARTNER Yvo, Das Recht auf eine wirksame Be­
schwerde gemäss Art. 13 EMRK und seine Durch­
setzung in der Schweiz, AJP/PJA 1994 3 ff.

HANGARrNER Yvo, Die Bindung von Verwaltungs- und Justiz­
behörden an die EMRK, AJP/PJA 1995131 ff.

HANGARTNER Yvo, Bemerkungen zum Urteil des Europä­
ischen Gerichtshofes für Menschenrechte im Fall
Margrit Schuler-Zgraggen gegen die Schweiz, Serie
A 263, AJP/PJA 1994 784 ff.

HOWARD CHARLES YOUROW, The Margin of Appreciation
Doctrine in the Dynamics of European Human
Rights Jurisprudence: Kluwer Law International,
The Hague etc. 1996.

JANIS MARK W.lO'BOYLE M./WARBRICK C., European
Human Rights Law: texts and materials, Oxford
usw.: Clarendon Press 1995.

KÄLIN WALTER (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Menschen­
rechtsschutzes. Referate und Thesen der 23. Tagung
der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, Band
33, Heidelberg: c.n Müller 1994.

KLEY ANoREAS, Der Anspruch auf richterliche Beurteilung
"zivilrechtlicher Ansprüche" im Bereich des Verwal­
tungsrechts sowie von Disziplinar- und Verwaltungs­
strafen gemäss Art. 6 EMRK, AJP/PJA 1994 23 ff.

KLEY ANDREAS, Schafft das 9. Zusatzprotokoll zur EMRK
vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschen­
rechte Waffengleichheit zwischen Beschwerdeführer
und betroffenem Staat? In: Aktuelle Juristische Pra­
xis (AJP/PJA) 1993 1482-1487 und als Ergänzung
dazu: Neuntes Zusatzprotokoll zur EMRK tritt für
die Schweiz in Kraft, AJP/PJA 1995 1329.
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7. Ausblick: 11. Zusatzprotokoll
zurEMRK

Die Aussenminister der Mitgliedstaaten des Europarates
haben am 11. Mai 1994 das 11. Zusatzprotokoll zur EMRK
unterzeichnet. Danach werden Gerichtshof und Kommis­
sion zu einem ständigen Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte zusammengeschlossen (vgl. dazu das
informative Sonderheft der EuGRZ 1994, 317 ff.). Diese

Hinweis:
Es sind zahlreiche weitere ältere Werke und eine Vielzahl
von Aufsätzen zum Recht der Europäischen Menschen­
rechtskonvention erschienen. Die Literatur wird im Jahr­
buch der Europäischen Menschenrechtskonvention jeweils
umfassend nachgewiesen. Ausserdem enthalten die EMRK­
Standardwerke, wie etwas das Handbuch von VILLIGER
oder der Kommentar von FROWEINIPEUKERT, umfangreiche
Literaturverzeichnisse.

United Nations Human Rights Homepage:
http://www.unhchr.ch/

- University 01Minnesota Human Rights Library:
http://www.umn.edu/humanrts/

- Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen:
http://www.un. org/Depts/german/

Die United Nations Human Rights Homepage bietet (mit
Ausnahmen) ihre Dienste auf Englisch, Französisch und
Spanisch an. Sie enthält u.a. die UN-Verträge, Dokumente
und Publikationen, welche hinsichtlich Menschenrechte
relevant sind. Weiter kann man über diese Adresse über
"related links" zu UN-Organen, -Organisationen und
-Programmen gelangen, die sich direkt oder indirekt mit
Menschenrechten befassen. Eine Verbindung geht zum
internationalen Gerichtshof in Den Haag (IGH), dessen
Entscheide in englischer Zusammenfassung ab dem 13. Sept.

r> 1993 vorliegen.
~) Auf der Seite der University 01Minnesota Human Rights

Library gibt es neben einer Verbindung zu UN-Dokumen­
ten solche zum Inter-American Human Rights System (mit
weiteren Links zum Inter-American Court resp. zur Inter­
American Comission of Human Rights) sowie zu Human
Rights USA (mit einem Suchprogramm des Human Rights
USA Document Resource Center).

Viele Dokumente der UN-Organe, insbesondere deren
Geschäftsordnungen, Resolutionen und Beschlüsse, sind
im Internet auch auf Deutsch verfügbar über die Adresse
des Deutschen Übersetzungsdienstes der Vereinten Natio­
nen (Zugang über "Gesamtverzeichnis").

bislang grundlegendste Reform des EMRK-Kontrollme­
chanismus wird mit der Konstituierung des Gerichtshofes
im November dieses Jahres in Kraft treten. Die Kommis­
sion wird danach noch ein Jahr lang die hängigen Fälle
bearbeiten. Der neue Gerichtshof wird die Arbeit des bis­
herigen sofort übernehmen. Es ist anzunehmen, dass der
neue Gerichtshof den "Recueil" bzw. die "Reports" seines
Vorgängers fortsetzen wird. Ansonsten werden die "alte"
Praxis und die entsprechenden Publikationsreihen weiter­
hin von Bedeutung sein, da der neue Gerichtshof darauf
aufbauen wird.

Internet-Adressen zum
Menschenrechtsschutz
im Rahmen der UNO

6.o

tionale Ausstrahlung: Internationales Symposion
vom 17.-20. Mai 1989, veranstaltet vom Institut für
öffentliches Recht und Verwaltungslehre der Uni­
versität zu Köln, München 1990,189 ff.

TRECHSEL STEFAN, Zur Reform des Europäischen Men­
schenrechtsschutz-Systems, in: NOWAK MANFRED
(Hrsg.), Europarat und Menschenrechte, Wien: Ver­
lag Orac 1993,91 ff.

VELU JACQUESIERGEC RUSEN, La Convention Europeenne
des Droits de l'Homme, Bruxelles 1990.

VILLIGER MARK E., Die Schweiz und die EMRK, in: RIK­
LIN ALOlS u.a. (Hrsg.), Neues Handbuch der schwei-

C
­

zerischen Aussenpolitik, Bern 1992, 277 ff.

VILLIGER MARK E., Probleme der Anwendung von Art. 6
Abs. 1 EMRK auf verwaltungs- und sozialgericht­
liche Verfahren, in: AJP/PJA 1995 163 ff.

VILLIGER MARK E., Praktische Probleme der Einreichung
und Behandlung von Individualbeschwerden bei der
Europäischen Kommission für Menschenrechte, in:
AJP/PJA 1994 13 ff.

WACHSMANN P. (Hrsg.), Le Protocole n° 11 ä la Convention
europeenne des droits de l'homme: actes de la table­
ronde organisee le 22 september 1994 par l'Equipe
de recherche "Droit compare des droits de l'homme"
de l'Universite Robert Schuman ä Strasbourg, Bru­
xelles 1995.

WEISS REGINA, Das Gesetz im Sinne der Europäischen
Menschenrechtskonvention, Schriften zum europä­
ischen Recht Band 24, Berlin: Duncker & Humblot
Verlag 1996.

WILDHABER LUZIUS, Erfahrungen mit der Europäischen(
Menschenrechtskonvention, ZSR 1979 TI 229 ff. -

WILDHABER LUZIUS, "Civil rights" nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK,
in: Festgabe zum schweizerischen Juristentag, Basel!
Frankfurt a.M. 1985,469 ff.

WILDHABER LUZIUS, Die Schweiz und die EMRK im Rah­
men neuerer Entwicklungen, Saarbrücken: Europa­
Institut (Vorträge und Berichte aus dem Europa­
Institut,Nr.173) 1989, Vortrag vom 28.11.1988.

WILDHABER LUZIUS, The Right to Respect for Private and
Familiy Life: New Case-Law on Art. 8 of the Euro­
pean Convention on Human Rights, in: The Modem
World of Human Rights, Essays in honour of Tho­
mas Buergenthal, San Jose, Costa Rica: Inter-Ame­
rican Institute of Human Rights 1996, 103 ff.

ZWACH ULRICH, Die Leistungsurteile des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte, Stuttgart uSW.: R
Boorberg Verlag 1996.

ZWART TOM, The Admissibility of Human Rights Petitions.
The Case Law of the European Commission of
Human Rights and the Human Rights Committee,
Dordrecht uSW.: Marinus NijhoffPublishers 1994.

KRÜGER HANs CHRISTIAN, Probleme der Beweiserhebung
durch die Europäische Kommission für Menschen­
rechte, Saarbrücken: Europa-Institut (Vorträge und
Berichte aus dem Europa-Institut, Nr. 331) 1996.

KRÜGER HANS CHRISTIAN, Vorläufige Massnahmen nach
Art. 36 VerfO der Europäischen Kommission für
Menschenrechte (insb. in Ausweisungs- und Aus­
Iieferungsfällen), EuGRZ 1996, 346 ff.

MACDONALD RST.J., MATSCHER E/PETZOLD H. (ed.), The
European System for the protection of Human Rights,
Dordrecht usw.: Martinus NijhoffPublishers 1993.

MATSCHER PRANz (Hrsg.), Verfahrensgarantien im Bereich
des öffentlichen Rechts/Judical safeguards in ad­
ministrative proceedings/Garanties judiciaires pour
les procedures administratives (Salzburger Kollo­
quium), Schriften des Österreichisehen Instituts für
Menschenrechte, Band 1, Kehl a.Rh.: N.P. Engel
Verlag 1989.

Protecting Human Rights: The European Dimension; Pro­
tection des droits de l'homme: la dimension euro­
peenne; Studies in honor of/Melanges en l'honneur
de Gerard J. Wiarda, Carl Heymanns Verlag KG,
Köln etc. 1988.

REINDEL FLORIAN, Auslegung menschenrechtlicher Ver­
träge am Beispiel der Spruchpraxis des UN-Men­
schenrechtsausschusses, des Europäischen und des
Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschen­
rechte, München Verlag V. Florentz 1995.

REss GEORG, Wirkung und Beachtung der Urteile und Ent­
scheidungen der Strassburger Konventionsorgane,
in: EuGRZ 1996, 350 ff.

ROGGE KERSTEN, Die Einlegung einer Menschenrechts­
beschwerde, in: EuGRZ 1996,341 ff.

TRECHSEL STEFAN, Gericht und Richter nach der EMRK,
in: Gedächtnisschrift für Peter Noll, Zürich 1984,
385 ff.

TRECHSEL STEFAN, Der Einfluss der EMRK auf das Straf­
recht und Strafverfahrensrecht der Schweiz, Zeit­
schrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1988,
667 ff.

TRECHSEL STEFAN, Das verflixte Siebente? Bemerkungen
zum 7. Zusatzprotokoll zur EMRK, in: Festschrift
für Felix Ermacora, Kehl a.Rh. usw. 1988, 195 ff.

TRECHSEL STEFAN, Die Bedeutung der EMRK im Straf­
recht, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswis­
senschaft 1989, 819 ff.

TRECHSEL STEFAN, Suisse, in: DELMAS-MARTY MIREILLE
(Hrsg.), Raisonner la Raison d'Etat, Paris 1989, 375 ff.

TRECHSEL STEFAN, Gerichtlicher Menschenrechtsschutz in
Grund- und Menschenrechtsfragen auf europäischer
Ebene aus der Sicht der europäischen Kommission
für Menschenrechte, in: STERN KLAus (Hrsg.), 40 Jahre
Grundgesetz, Entstehung, Bewährung und interna-
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